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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN zum Bebauungsplan Nr. 129 
„Grundschule Glarum“ 

 
1. Innerhalb des festgesetzten allgemeinen Wohngebietes (WA) gem. § 4 BauNVO 

sind die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gem. § 4 (3) Nr. 1-5 BauNVO 
(Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebe-
triebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) nicht Be-
standteil des Bebauungsplanes (§ 1 (6) BauNVO). 

 
2. Gemäß § 9 (1) Nr. 6 BauGB sind innerhalb des allgemeinen Wohngebietes (WA) 

je Wohngebäude maximal zwei Wohneinheiten zulässig. Sofern als Einzelhaus 
mehrere Gebäude aneinander gebaut werden, ist je Wohngebäude nur eine 
Wohneinheit zulässig. Je Doppelhaushälfte ist maximal eine Wohneinheit zuläs-
sig. 

 
3. In der gem. § 22 (4) BauNVO festgesetzten abweichenden Bauweise (a) sind in-

nerhalb des allgemeinen Wohngebietes (WA) Gebäude zulässig, wie in der offe-
nen Bauweise, jedoch mit einer Längenbegrenzung von 18,00 m für ein Einzel-
haus und von 12,00 m für eine Doppelhaushälfte. Garagen gem. § 12 BauNVO 
und Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO sind auf die Gebäudelänge nicht anzu-
rechnen. 

 
4. Innerhalb der festgesetzten Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung 

„Schule, Kindergarten, Sporthalle“ sind neben dem Schul-, Kindergarten- und Kin-
dertagesstättenbetrieb, auch vereinsmäßige Nutzungen im Bereich der Sporthalle 
sowie alle damit einhergehenden, notwendigen Veranstaltungen und Nutzungen 
zulässig. 

 
5. Auf den straßenseitigen nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Garagen 

und Nebenanlagen in Form von Gebäuden gem. §§ 12 (6) und 14 (1) BauNVO 
nicht zulässig. 

 
6. Innerhalb des Geltungsbereiches gelten für bauliche Anlagen folgende Höhen-

bezugspunkte (§ 18 (1) BauNVO): 
 
   Oberer Bezugspunkt: 
  

 Traufhöhe (TH): Schnittkante zwischen den Außenflächen des aufgehen-
den Mauerwerks und der Dachhaut 

 
            Firsthöhe (FH):  obere Firstkante 

  
     Unterer Bezugspunkt: Straßenoberkante (Fahrbahnmitte) der nächsten 

            Erschließungsstraße 
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NACHRICHTLICHE HINWEISE zum Bebauungsplan Nr. 129 „Grund-
schule Glarum“ 

 

1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Boden-
funde (das können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schla-
cken sowie auffällige Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe 
Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 (1) des Nds. Denk-
malschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der unteren Denkmal-
schutzbehörde des Landkreises Friesland sowie dem Niedersächsischen Landes-
amt für Denkmalpflege - Referat Archäologie - unverzüglich gemeldet werden. Mel-
depflichtig ist der Finder, der Leiter oder der Unternehmer der Arbeiten. Boden-
funde und Fundstellen sind gem. § 14 (2) des NDSchG bis zum Ablauf von 4 
Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist 
Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung 
der Arbeit gestattet. 

 
2. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen und 

Bodenverunreinigungen zutage treten, so ist unverzüglich die untere Abfallbehörde 
des Landkreises Friesland zu benachrichtigen.  

 
3. Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfäusten, Minen etc.) gefun-

den werden, sind diese umgehend der zuständigen Polizeidienststelle, dem Ord-
nungsamt oder dem Kampfmittelbeseitigungsdienst direkt zu melden.  

 
4. Anfallende Sonderabfälle sind vom Abfallerzeuger einer ordnungsgemäßen Ent-

sorgung zuzuführen. 
 
5. Bei der Realisierung der Planung sind die artenschutzrechtlichen Bestimmungen 

und Vermeidungsgrundsätze des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu 
beachten. 

 
6. Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) von 1990. 
 


